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Wirtschaftsrecht
Die Woche im Blick

Entsche¡dungen
EuGH: Erteilung einer falschen, für den Abonnenten zusätzliche
Kosten auslösenden lnformation durch Telekommunikations-
unternehmen als,,irrefüh rende Geschäftspraxis"
(16.4.201s - Rs. C-388/1 3)

OLG Oldenburg: Handelsvertretervertrag - Voraussetzungen einer
unwirksamen Kündigungserschwernis (30.3.201 5 - 13 U 7 1 / 1 4)
OLG Karlsruhe: Ablehnung eines Schiedsrichters wegen Besorgnis
der Befangenheìt (5.1 .2015 - 9W 45/14)
OLG Frankfurt a.M.: Rechtsmissbrauch durch umfangreiche
Verfolgung von Wettbewerbsverstößen (12.3.20'15 - 6U 218/14)
BGH: Gebrauchtwagenkaufvom Händler - sofort¡ger Rücktritt bei
fehlender Verkehrssicherheit eines als ,,TüV neu" vÀrkauften Fahr-
zeugs (i 5.4.2015 - Vlll ZR 80/14)
BGH: Beginn der Verjährung des Bereicherungsanspruchs nach
Widerspruch gemäß 5 5a VVG a. F. (8.4.201 5 - lV ZR 103/15)

Gesetzgebung
BMJV: Le¡tl¡n¡en zur Einführung einer Speicherpflicht und Höchst-
speicherfristen für Verkeh rsdaten vor

Aufsätze

Mathias Oberndörfer, RA, und Dr. Axel Lehmann, RA

Die neuen EU-Vergaberichtlinien:
Wesentliche Änderungen und Vorwirkungen
Am 28.3.2014 wurden im Amtsblatt der Europäischen Union als Er-

gebnis von Trilog-Verhandlungen die neuen Vergaberichtlinien
201 4/24/EV, 201 4/25 lEU und 2004/23 /ElJ bekanntgemacht. Sie lö-
sen die bisherigen Vergaberichtlinien 2004/17 lEG und 2004/ 1 BlEG
ab. Die Gesetzgebei ¡n den Mitgliedstaaten müssen die Richtlinien
bis April 2016 in nationales Recht umsetzen. Auftragnehmer und
Vergabestellen müssen sich aufwesentliche Änderungen und neue
Struhuren des Vergaberechts einstellen. Der Beitrag beleuchtet ei-
nige für die Wirtschaft bedeutsame Änderungen und gibt einen
Überblick über schon jeta zu beachtende Auswirkungen.

D¡. Kai Hasselbach, RA

Taking Private - aktuelle Themen be¡ der Übernahme
börsennotierter Unternehmen
Durch die geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken sind An-
lagemöglichkeiten für lnvestoren aller Art rar geworden - allein ln-
vestit¡onen in Sachwerte, vor allem Beteiligungen an Unternehmen
und lmmobilien, haussieren und versprechen tendenziell immer
noch eine risikoadäquate Rendite. Vor diesem Hintergrund, ist auch
die Übernahme börsennotierter Unternehmen zuletzt wieder stär-
ker in den Fokus vor allem von Finanzinvestoren und internationa-
len strategischen lnvestoren geraten. Der Beitrag stellt die wichtigs-
ten in der Übernahmepraxis des Jahres 2014 relevanten Themen
(einschließlich erster Trends des Jahres 2015) überblicksartig zu-
sammen.

Entscheidung

BGH: Beratungspflichten einer Bank bei Abschluss
eines Währungsswap-Vertra ges
(20.1.20 1 5 - Xl ZR 316/13 - dazu BB-Kommentar von
Dr. Michael Zoller, RA/FAStR)

Steuerrecht

Die Woche im Blick

Entscheìdungen
BFH: Kein Gewinnpauschalierungswahlrecht für Werbeeinnahmen
für nicht steuerbegiìnstigte Vereine (1 5.1 .201 5 - I R 48/1 3)
BFH: Beitrittsaufforderung an das BMF: Kürzung der abziehbaren
Pflichtteilslast nach 5 10 Abs.6 ErbStG? (18.2.2015 - ll R12/14)
BFH: Vorläufigkeitsvermerk bei sog. Mindestbesteueruhg
(17."t2.20"t4- I R 32l13)

Aufsätze

Dr. Stefan Rogge, RA/SIB

Online-Games und Umsatzsteuer

Die Existenz von virtuellen Realitäten innerhalb von Online-Games
ist mittlerweile nichts Neues, sondern etwas Alltägliches für viele
Menschen und teilweise auch für Unternehmen geworden. Daraus
hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend auch ein Ge-
schâftsmodell entwickelt, das ganz unterschiedliche Facetten auf-
we¡st. Der Beitrag möchte erste Anhaltspunkte zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung von Online-Games liefern.

Dr. Achim Roeder, StB, und lürgen Friedrich, LL.M.

Regelungsmängel der Betriebsstättengew¡nn-
auftei lungsverordnung
Mit lnkrafttreten des AmtshilfeRlUmsG vom 26.6.2013 wurde die
grenzüberschreitende Gewinnabgrenzung zwischen Stammhaus
und Betriebsstätte durch die Verankerung des sog. Authorised
OECD Approach (AOA) in 5 1 Abs.5 ASIG novelliert. Das BMF hat
nun steuertechnische Einzelheiten zur Anwendung des AOA in ei-
ner Rechtsverordnung geregelt. Diese Regelungen werden einer
kritischen Würdigung unterzogen.

Dr. Michael Rutemöller, LL.M. flaxation), RA

Das Ende schuldrechtlicher Gesta¡tungsmöglich-
keiten im Rahmen mittelbarer Änderungen des
Gesellschafterbestands gem.5 1 Abs. 2a GTEStG?

lm Rahmen der Gestaltungsberatung kommt der Grunderwerb-
steuer eine immer bedeutsamere Rolle zu. Dies liegt zum einen an
der fiskalpolitischen Bedeutung der Grunderuerbsteuer. Zum an-
dêren sind aber auch nicht zu unterschãtzende Haftungsgefahren
aufgrund einer generellen Gestaltungsfeindlichkeit des Grunder-
werbsteuerrechts zu berücksichtigen. Nicht zuletzt durch Bestre-
bungen des Bundesgesetzgebers wird mittlerweile selbst bei wirt-
schaftlich nachvollziehbaren und sinnvollen Gestaltungen regel-
mäßig Grunderwerbsteuer ausgelöst. Neben diesen gesetzgeberi-
schen Maßnahmen nimmt aber auch die Finanzrechtsprechung
immer wieder Einfluss auf die Gestaltungsberatung im Zusammen-
hang mit grundstücksbesitzenden Gesellschaften. Exemplarisch
sind in diesem Zusammenhang aktuelle BFH-Entscheidungen zu
mittelbaren Änderungen im Gesellschafterbestand gemäß S 1

Abs.2a GTEStG zu nennen. Unter Berücksichtigung aktueller Ge-

setzgebungsüberlegungen sollen die Auswirkungen dieser Recht-
sprechung auf m¡ttelbare Anteilsíibertragungen schuldrechtlicher
Art näher.erlä utert werden.

Entscheidung

BFH: Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte

bei den Gewinneinkünften
(22.10.2014 -XR13/13 - dazu BB-Kommentar von
Markus van Ghemen, RA/SIB)
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Aufsatz

Dr. Barbara Geck, RAin/FAinArbR, und Franziska Fiedler, RAin

Alle Wege des Geschäftsführers führen zu den
Arbeitsgerichten!
Die besondere Stellung des Fremd-Geschäftsführers.- als Ange'

stellter und zugleich Organmitglied der Gesellschaft - verursacht
immer wieder erhebliche Abgrenzungsprobleme. Neben dem Sta-

tus als Arbeitnehmer, wird insbesondere die Frage nach dem zuläs-

sigen Rechtsweg für etwaige Rechtsstreitigkeiten der Parteien kon-

trovers diskutiert. Durch zwel aktuelle Beschlüsse des BAG hat der

Streit darüber, ob der Fremd-Geschäftsführer eine Bestandsschutz-

klage auch bei den Arbeitsgerichten einreichen kann, erneut an Bri-

sanz gewonnen. Die zeitlichen Grenzen der in 5 5 Abs. 3 ArbGG ge-

regelten Fiktionswirkung wurden neu bestimmt. Diese Rechtspre-

chungsänderúng und deren praktische Auswirkungen werden in

diesem Beitrag erläutert.

Entscheidungen

BAG: Befristung - 5achgrund der Vertretung
(11.2.2015 - 7 AZR 1 13/1 3)
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(18.11.2014- 1 ABR 21i13)

BAG: Kündigung wegen Konkurrenztät¡gkeit im gekündigten

Arbeitsverhältnis
(23.10.2014 - 2 AZR 644/13 - dazu BB-Kommentar von

Maximilian Baut RA)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Christoph Schalast, RA/Notar, und
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Aufsatz

Dr. Stephan Schulz, RA, und Dr. Christian Rul LL.M. Eur., RA

Zweifelsfragen der neuen Regelungen über
die Geschlechterquote im Aufsichtsrat und
die Zielgrößen für die Frauenbeteiligung

Am 6.3.2015 hat der Bundestag das Gesetz für die gleichberech-

tigte Teilhabe voh Frauen und Männern an Führungspos¡t¡onen in

der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst beschlossen, von

dem wesentliche Teile am 1.5.2015 in Kraft getreten sind. Zur För-

derung der Frauenbeteiligung in den Unternehmen der Privatwitt-

schàft wurden zwei lnstrumente geschaffen: Die fixe Geschlechter-

quote von 30% im Aufsichtsrat von Unternehmen, die börsenno-

tiert und paritätisch mitbest¡mmt sind, und die Pflicht zur Festle-

gung von Zielgrößen für den Frauenante¡l in Führungspositionen

und Organen von Unternehmen, die börsennotiert oder m¡tbe-

stimmt sind. Das Gesetzgebungsverfahren war von einer langwieri-

gen und kontroversen politischen Diskussion begleitet, in der auch

immer wieder technische Schwächen des Gesetzes bemängelt

wurden. Das lnkrafttreten des Gesetzes gibt Gelegenheit, die neu-

en Regelungen genauer zu betrachten. Diese Analyse zeigt eine

Reihe von Zweifelsfragen, die im Zentrum des folgenden Beitrags

stehen.
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D¿ Marco Wilhelm, RA)
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BFH: Verfassungsmäßigkeit von 5 38 Abs. 5 und 6 sowie von 5 34

Abs. 1 6 KStG 2002 i. d. F. des JStG 200s (10.12.2014 - I R76/12)

BFH: ,,Verschonungsregelung" des 5 34 Abs. 1 6 KStG 2002 i. d. F.

des JStG 2008; Beitrittsaufforderung (10.12.2014 - I R 65/13)

BFH: Gesonderte Feststellung des verbleibenden Verlustvortrags

(13.1.201s-txï22/14)

Aufsätze

Grit Köthe, RAin, und Michael Knoll, RA

Die Besteuerung von Tabahruaren ¡n Deutschland

ln der EU ist die Tabaksteuer harmonisieft. Auf nationaler Ebene

sind diese europarechtlichen Vorgaben im Tabaksteuergesetz

(TabStG) und in der Verordnung zur Durchführung des Tabaksteu-

ergesetzes (TabStV) umgesetzt. Lagen in der Besteuerung in der

Vergangenheit hauptsächl¡ch wirtschaftliche Gründe, drängen in

den letzten Jahren immer stärker wieder gesundheitspolitische Er-

wägungen und solche des Jugendschutzes in das gesellschaftliche

und politische Bewusstsein. Das spiegelt sich zum einen in den

steigenden Steuersätzen, zum anderen in außersteuerrechtlichen

Gesetzen wie der rieuen EU-Tabakproduktrichtlinie wider.

Dr. Tatjana Ellerbrock, RAi n/FAi nStR/FAinArbR,

Thomas Pelzer, RA/FAStR, und Anne Wolter, LL.B.

Erweiterung der BFH-Rechtsprechung:
Verkauf unverm¡eteter Ferienwohn un g

als Geschäftsveräußerung im Ganzen

Mit dem Urteil des BFH vom 5.6.2014 - V R 10/13, BFH/NV 2014

1600 (NV), wurde von der Rechtsprechung klargestellt, dass die

Veräußerung einer Ferienwohnung eine Geschäftsveräußerung im

Ganzen darstellt, wenn zum Vermietungsunternehmen im Wesent-

lichen die veräußerte lmmobilie gehört, diese unter lnanspruch-

nahme eines Vermittlungsunternehmens an ständig wechselnde

Fer¡engäste vermietet wurde, der Erwerber das Unternehmen voll-

ständig übernommen hat und es seitdem nahtlos weiterführt, auch

wenn die lmmobilie zum Zeitpunkt der Übertragung tatsächlich

nicht vermietet war. Der Beitrag soll sich einerseits mit der bemeÊ

kensweften Verfa hrensgeschichte auseinandersetzen. Andererseits

soll er einen Überblick über die tatbestandlichen Voraussetzungen

einer Geschäftsveräußerung im Ganzen insbesondere des Merk-

mals der Übertragung von materiellen und immateriellen Bestand-

teileñ im Sinne eines,,lebensfähi9en" Unternehmens im Lichte der

Rechtsprechung des EuGH und des BFH verschaffen.

Entscheidung

EuG: Staatliche Beihilfen - steuerliche Selektiv¡tät
(7 .11.2014 -T-399l] 1, Banco Santander SA und Santusa Holding SL

gegen Europäische Kommission)
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Bilanzrecht und Betriebswirtschaft

Die Woche im Blick 11e3

DRSCr 38. Sitzung IFRS-FA

WirtschaftsPrüfung
IDW: IDW RS BFA 1 - Handelsrechtliche Behandlung von Kredit-

derivaten im Nichthandelsbestand

IDW: Prüfung von Finanzanlagenvermittlern - IDW PS 840 verab-

schiedet

IDW: Stellungnahme zu,,Juristische Person als lnsolvenzverwalter"

IDW: Stellungnahme zum Erlass einer Thüringer Anstaltsverord-

nung

WpK: Berichte zur Berufsaufsicht, zur Qualitätskontrolle und zum

WirtschaftsPrüfungsexamen 201 4

Betriebsw¡rtschaft
BT: Maßnahmen zur Bürokratie-Entlastung

Arbeitsrecht
Die Woche im Blick

Entscheidungen
LAG Berlin-Brandenburg: Bestimmung der örtlichen Zuständig-
ke¡t im Beschlussverfahren, Übergangsmandat, Restmandat
(20.4.2015 - 21 Sl-la 462115)

ArbG Berlin: Einschlägige Berufserfahrung aus vorherigem Ar-

beitsverhältnis
(18.3.2015 - 60 Ca 4638114)

BAG: Angemessenheit der Ausbildungsvergütung nach der Ver-

kehrsanschauung
(29.4.201 s - 9 AZR 1 08/ 1 4)

BAG: Veröffentlichung von Videoaufnahme eines Arbeitnehmers -
Unterlassungsanspr.uch
(11.12.2014- B AZR 1010/13)

BAG: Betriebsbedingte Kündigung - lnteressenausgleich mit Na-

mensliste und Altersgruppen
(26.3.201 s - 2 AZR 47 B/ 13)

Aufsätze

Dr. André Zimmermann, LL.M., RA/FAArbR

Leiharbeitnehmer bei den Eingangsschwellenwerten
der Unternehmensmitbestimmung
Seit ein paar Jahren ist die Rechtsprechung zur Berücksichtigung

von Leiharbeitnehmern bei arbeitsrechtlichen Schwellenwerten im

Wandel. Das BAG zählt regelmäßig eingesetzte Leiharbeitnehmer
zunehmend mit, vor allem bei den wichtigen Schwellenwerten der

Betriebsverfassung. Da sich die zivilrechtliche Rechtsprechung in

der Vergangenhelt an die Zählweise des BAG gehalten hat, stellt

sich die Frage, ob auch bei den Eingangsschwellenwerten der Un-

ternehmensmitbestimmung mit einem entsprechenden Recht-

sprechungswandel zu rechnen ist.

Dr. Bernhard Ulrici, RA

Verdeckte Arbeitnehmerüberlassung und
Vorratserlaubnis

Mit der Nutzung von Werkverträgen geht das Risiko einher, dass Ge-

richte einen Werkvertrag als verdeckte Arbeitnehmerriberlassung
identifizieren. Die Praxis begegnet diesem Risiko, indem der Einsatz

auf Werkvertragsbasis vorsorglich durch eine Uberlassungserlaubnis

unterlegt wird, Zuletzt wurde die Tauglichkeit dieser Absicherung

aber in Zweifel gezogen. Der Beitrag zeigt aul dass diese Zweifel voll-
ständig unbegrúndet sind und in einem weit verbreiteten Missver-

ständnis des AÜG wurzeln. Zugleich soll eín Beitrag dazu geleistet

werden, dass derGesetzgeberdas betreffende Missverständnis nicht
fortschreibt und auf dieses keine Gesetzesänderungen grûndet.

Entscheidungen

BAG: Schulung des Betriebsrats zum Thema Mobbing
(1 4.1.201 5 - 7 ABR 9s / 1 2)

BAG: Arbeitszeugnis - Darlegungslast für Schlussnote
(1 8.1 1.201 4 - 9 AZR 584/13 - dazu BB-Kommentar von

Prof. Dr, Tim Jesgarzewski, RA/FAArbR)

Die Erste Seite
Prof. Dr. Hansrudi Lenz

AReG-RefE: Brauchbare Grundlage für die
Umsetzung der EU-Abschlussprüfungsreform

Jobs derWoche

lmpressumAlorschau

Aufsatz

Prof, Dr. Bartosz Makowicz und Prof. Dr.Sonja Wüstemann 1195

Betriebswirtschaftlicher und juristischer Nutzen der
Ausgestaltung von Compliance-Management-
Systemen nach dem globalen Leitfaden ISO 19600

Mit dem lS0 I 9600 wu rde der erste g lobale und vollu mfäng liche Leit-
faden zur Schaffung, Entwicklung, Umsetzung, Evaluation, Unterhal-
tung und Verbesserung von Compliance-Management-Systemen
veröffentlicht. Es seieine notwendige Folge des universellen und glo-
balen Geltungsanspruchs des Standards - so die Autoren -, dass

nicht alle jeweiligen nationalen lnteressen und Bedürfnisse bei der
Standardentw¡cklung vollständig berücksichtigt und befriedigt wer-
den konnten. Durch den internationalen Charakterdes ISO 1 9600 ge-
neriere der Leitfaden aber potenziell umfangreichen betriebswirt-
schaftlichen und juristischen Nutzen. ln BB 2015, 685ff., haben
Withus/Kunz umfassend über die Grundelemente des ISO 19600 in-
formiert und diese auf ihren Einklang mit IDW PS 980 untersucht. Er-
gänzend hierzu wird in diesem Beitrag der ISO 19600 aufseine be,
triebswirtschaft liche und juristische Vorteilhaft igkeit hin analysiert.

Entxheidung

BFH: Möglichkeit des Zugriffs auf Kassendaten einer Apotheke im .l200

Rahmen einer Außenprüfung
(16.12.2014 -XR 42/13 - dazuBB-Kommentar von
Dr. Sebastian Heß, RA/FASIR/StB)

Kostenrechnung - learning by stories

4., aktualisierte Auf|¿ge 2015,
Betr¡ebs-Berater Studium - BWL learn¡ng by stories
2ó3 Seiten mit 25 Abbildungen und 115 Tabellen,
Kt., ISBN: 978-3-8005-503ó-4

€22,90
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